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Warum sind geflüchtete Menschen ein Gewinn für 

die Wirtschaft in Deutschland?

Weil der Arbeitsmarkt sich 

verändert:

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

Um Personalbedarfe auch künftig sichern zu können, 

lohnt sich der Blick auf das berufliche Potenzial

geflüchteter Menschen! 

Der steigende 

Fachkräftebedarf
erfordert neue 

Strategien bei der 

Rekrutierung von 

Arbeitskräften.

Die Suche nach 

neuem Personal wird 

schwieriger.
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Warum ist die Beschäftigung geflüchteter 

Menschen ein Gewinn?

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

Weil geflüchtete Menschen

überwiegend 

hochmotiviert

sind.

Unternehmen 

unterstützen, sich 

auf internationalen 

Märkten

aufzustellen.

die kulturelle 

Vielfalt erweitern.
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Zahlen ïDaten ïFakten 



Seite 5

Von Jobcenter und Agentur betreute Flüchtlinge im 

Agenturbezirk Regensburg (Januar 2017)

gesamt 2.796

Regensburg Stadt 712

Regensburg Landkreis 731

Neumarkt 509

Kelheim 844

Jobcenter Flüchtlinge

gesamt 494

Regensburg Stadt/Land 208

Neumarkt 123

Kelheim 163

FlüchtlingeAgentur für Arbeit Regensburg (SGBIII)
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Welche Personenkreise werden nach dem 

Aufenthaltsgesetz unterschieden?

Asylsuchende:

Åsind eingereist und registriert

Åerhalten einen Ankunftsnachweis 

(vormals ĂBescheinigung über die 

Meldung als Asylsuchendeñ (BüMA))

nach Ä63a AsylG, der den Aufenthalt 

in Deutschland gestattet

Åhaben noch keinen Asylantrag beim 

BAMF gestellt. 

1 

Quelle: BMI
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Welche Personenkreise werden nach dem 

Aufenthaltsgesetz unterschieden?

Asylbewerber/innen: 

Åhaben einen Asylantrag beim BAMF gestellt

Åsind Inhaber einer Aufenthaltsgestattung nach 

Ä55 AsylG

Åbefinden sich im laufenden Asylverfahren 

Ådürfen frühestens 3 Monate nach ihrer Registrierung 

eine Beschäftigung oder betriebliche Berufsausbildung 

aufnehmen

Åerhalten i.d.R. keine Erlaubnis auf Beschäftigung, wenn 

sie aus einem sicheren Herkunftsland kommen

2
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Welche Personenkreise werden nach dem 

Aufenthaltsgesetz unterschieden? 

Geduldete:

Åder Asylantrag wurde abgelehnt, die Abschiebung ist 

gegenwärtig aber nicht möglich 

Åeine Duldung nach Ä60a AufenthG wurde ausgestellt

Ådürfen i.d.R. frühestens 3 Monate nach ihrer 

Registrierung eine Beschäftigung aufnehmen

Åkönnen ohne Einhaltung einer Wartezeit eine Ausbildung 

beginnen

Åerhalten die Erlaubnis zur Beschäftigung maximal bis 

zum Ende der Duldung

3
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Welche Personenkreise werden nach dem 

Aufenthaltsgesetz unterschieden? 

Asylberechtige / anerkannte 

Flüchtlinge:

Åder Asylantrag wurde anerkannt bzw. 

positiv entschieden 

Åeine befristete Aufenthaltserlaubnis

nach dem 5. Abschnitt des AufenthG

wurde ausgestellt

Ådie Aufnahme einer Beschäftigung 

oder einer Ausbildung ist ohne 

Einschränkungen erlaubt

4
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Woran ist erkennbar, ob ein geflüchteter Mensch 

eine Beschäftigung aufnehmen darf?

Die Erlaubnis zur Beschäftigung erteilt die Ausländerbehörde. Sie wird in den 

Nebenbestimmungen des Aufenthaltsdokumentes eingetragen. 

Unterschieden werden 3 Kategorien:

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

Erwerbstätigkeit 

gestattet

Erwerbstätigkeit nur mit 

Zustimmung der  

Ausländerbehörde 

gestattet

Erwerbstätigkeit nicht 

gestattet



Besonderheiten bei der Beschäftigung
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Welche Besonderheiten sind bei der Beschäftigung 

von Asylbewerber/innen / Geduldeten zu beachten?

Wechsel der Tätigkeit oder der 

Region

ÅEnthält die Zustimmung regionale 

Beschränkungen, ist bei einem Wechsel in 

eine nicht von der Zustimmung umfasste 

Region eine erneute Zustimmung der 

Ausländerbehörde einzuholen. 

ÅEntsprechendes gilt bei einem Wechsel der 

beruflichen Tätigkeit.

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

1
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Welche Besonderheiten sind bei der Beschäftigung 

von Asylbewerber/innen / Geduldeten zu beachten?

Beschäftigung in Zeitarbeit möglich, wenn

Ådie Beschäftigung in einem Agenturbezirk ausgeübt wird, 

in dem die Vorrangprüfung nach Anlage zu Ä32 

Beschäftigungsverordnung entfällt

Åes sich um gut Qualifizierte handelt, die die 

Voraussetzungen für die Blaue Karte EU oder für einen 

Engpassberuf nach der Positivliste erfüllen

ÅAsylbewerber/innen und Geduldete sich 15 Monate in 

Deutschland aufgehalten haben.

Die Prüfung der Arbeitsbedingungen bleibt hiervon 

unberührt.

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

2



Seite 15

Welche Besonderheiten sind bei der Beschäftigung 

von Asylbewerber/innen / Geduldeten zu beachten?

Minijobs

ÅAuch die Aufnahme geringfügiger Beschäftigungen 

ist zustimmungspflichtig.

ÅWie bei sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigungen ist ein Antrag auf Erlaubnis zur 

Beschäftigung bei der Ausländerbehörde zu stellen. 

ÅDie BA wird zur Durchführung der Arbeitsmarkt-

prüfung eingebunden.

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber
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Welche Besonderheiten sind bei der Beschäftigung 

von Asylbewerber/innen / Geduldeten zu beachten?

Montagetätigkeiten

Asylbewerber/innen und Geduldete unterliegen in der 

Regel einer Wohnsitzauflage. Vorgesehene Montage-

tätigkeiten sind daher bei der Beantragung der Erlaub-

nis zur Beschäftigung anzugeben.

Grenzübertritt

Ein Grenzübertritt ist auch zur Erreichung eines 

Einsatzortes nicht zulässig. 

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

4



Unterstützung durch den 

Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit
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In welchen Fällen kann Sie der gemeinsame Arbeitgeber-

Service (AG-S) der Agentur für Arbeit unterstützen?

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

Sie kennen eine/n 

Asylbewerber/in oder 

Geduldete/n, die/den 

Sie gern in Ihrem 

Unternehmen ein-

stellen möchten.

Sie haben 

Personalbedarf 

und können sich 

auch vorstellen, 

eine/n Asylbe-

werber/in 

oder Geduldete/n 

einzustellen.

Sie wollen sich allgemein 

über Fördermöglichkeiten 

und Voraussetzungen zur 

Beschäftigung von 

Asylbewerber/innen oder 

Geduldeten informieren.

1. Einstellung 2. Personalsuche 3. Förderung

Der Arbeitgeber-Service hilft Ihnen bei der



1. Hilfe bei der Einstellung
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Sie kennen eine/n Asylbewerber/in oder Geduldete/n, 

die/den Sie gern in Ihrem Unternehmen einstellen möchten.

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

* Das Gleiche gilt für 
eine Beschäftigung in 
der Zeitarbeit.

Die Asylbewerberin / der Asylbewerber oder die/der Geduldete 

wendet sich an die Ausländerbehörde Ihrer Kommune und 

beantragt eine Erlaubnis zur Beschäftigung.

1 

Die Ausländerbehörde schaltet die Bundesagentur für Arbeit 

ein, die eine Arbeitsmarktprüfung (Vorrangprüfung, Beschäf-

tigungsbedingungen) durchführt.

2

Die Vorrangprüfung entfällt, wenn die Beschäftigung in einem 

Agenturbezirk gemäß Anlage zu § 32 Beschäftigungsverord-

nung ausgeübt wird oder wenn es sich um gut Qualifizierte 

handelt (Blaue Karte EU bzw. eine anerkannte Ausbildung in 

einem Engpassberuf nach der Positivliste der BA oder 

Maßnahme zur Berufsanerkennung bzw. seit 15 Monaten 

Aufenthalt in Deutschland)*. Die Prüfung der Beschäftigungs-

bedingungen bleibt hiervon unberührt.

3

Die Bundesagentur für Arbeit informiert die Ausländerbehörde 

über das Ergebnis der Prüfung.
4

Die Ausländerbehörde schließt das Verfahren ab und erteilt 

die Erlaubnis zur Beschäftigung.
5
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Was ist zu tun, wenn man Asylbewerber/innen oder 

Geduldete beschäftigen möchte?

Die Asylbewerber/innen / Geduldeten stellen einen Antrag auf 

Erlaubnis zur Beschäftigung bei der zuständigen 

Ausländerbehörde.

Dem Antrag wird beigefügt:

Åeine Kopie des Aufenthaltsdokumentes

Åeine Kopie des Arbeitsvertrages

Åeine Stellenbeschreibung der Tätigkeit

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber
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Bevor die Ausländerbehörde die Erlaubnis auf Beschäftigung 

erteilt, holt sie die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (BA) 

ein. 

Die Bundesagentur für Arbeit führt daraufhin eine 

Arbeitsmarktprüfung durch, diese umfasst: 

ÅPrüfung der Beschäftigungsbedingungen 

ÅVorrangprüfung (sofern erforderlich)

Warum wird die Bundesagentur für Arbeit vor 

Erteilung der Erlaubnis auf Beschäftigung beteiligt?

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber
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Welchen Zweck verfolgt die Arbeitsmarktprüfung?

Die Bundesagentur für Arbeit berücksichtigt bei der 

Arbeitsmarktprüfung die nationale Arbeitsmarktsituation und 

stellt sicher, dass durch die Zulassung ausländischer 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Beschäftigung 

Å inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht 

verdrängt werden. 

Åder nachhaltige Abbau der Arbeitslosigkeit in Deutschland 

nicht beeinträchtigt wird.

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber
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Wie läuft die Prüfung der Beschäftigungs-

bedingungen ab?

Ausländische Arbeitnehmer/innen dürfen nicht zu ungünstigeren 

Arbeitsbedingungen beschäftigt werden als vergleichbare 

inländische Arbeitnehmer/innen.

Die Bundesagentur für Arbeit prüft alle relevanten 

Arbeitsbedingungen, insbesondere:

Ådie Festlegungen zur Arbeitszeit

Ådas Entlohnungsangebot

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber
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Was versteht man unter einer Vorrangprüfung?

Die Bundesagentur für Arbeit prüft, ob die Stelle mit 

bevorrechtigten Bewerber/innen besetzt werden kann. 

Bevorrechtigt sind:

ÅDeutsche

ÅEU-, EWR- und Schweizer Bürger/innen 

Åandere Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsstatus in 

Deutschland

Dabei wird das individuelle Anforderungsprofil der zu 

besetzenden Stelle mit 

Åder fachlichen Eignung und

Åder Verfügbarkeit

bevorrechtigter Bewerber/innen abgeglichen.

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber
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Welchen Einfluss hat die Aufenthaltsdauer auf die 

Zustimmungspflicht der BA?

< 15 Monate 

durchgängiger Aufenthalt 

in Deutschland:

ÅVorrangprüfung 

entfällt in derzeit 133 

Agenturbezirken*

ÅPrüfung der Beschäf-

tigungsbedingungen

erforderlich

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

15-48 Monate 

durchgängiger Aufenthalt 

in Deutschland:

ÅVorrangprüfung 

entfällt

ÅPrüfung der Beschäf-

tigungsbedingungen

erforderlich

> 48 Monate 

durchgängiger Aufenthalt 

in Deutschland:

ÅZustimmungspflicht 

der BA entfällt

*   Anlage zu §32 Beschäftigungsverordnung



2. Hilfe bei der Personalsuche
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Sie wollen sich über Besonderheiten und Voraussetzungen zur 

Beschäftigung oder Ausbildung von Asylbewerber/innen  oder 

Geduldeten informieren?

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

AG-S

Arbeits-
aufnahme

Personal-
suche

Rahmen-
bedingungen

Integration
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Sie haben Personalbedarf und können sich auch vorstellen, 

eine/n Asylbewerber/in oder Geduldete/n einzustellen.

Beschäftigung geflüchteter Menschen - Informationen für Arbeitgeber

* Mit Vollmacht der 
Asylbewerberin / des 
Asylbewerbers bzw. 
der/des Geduldeten 
kann auch der 
Arbeitgeber den Antrag 
stellen.

Sie als AG erteilen dem AG-S einen Vermittlungsauftrag zur 

Besetzung einer Stelle.
1 

Sofern eine Vorrangprüfung durchgeführt werden muss und 

bevorrechtigte Bewerber/innen nicht vorhanden sind, kann 

der AG-S geeignete Asylbewerber/innen oder Geduldete 

(sofern vorhanden) vorschlagen

2

Sie als AG entscheiden sich für die Einstellung der/des 

vorgeschlagenen Asylbewerber/in oder Geduldeten.
3

Die/der Bewerber/in* reicht den Antrag auf Erlaubnis zur 

Beschäftigung bei der Ausländerbehörde ein.

Die Ausländerbehörde entscheidet ggfs. unter Einschaltung 

der BA.

4

5
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Durchführung regionaler Jobbörsen für 
Asylbewerber/Asylberechtigte:

22.09.2015: Deutscher Hof in Kelheim

Teilnehmer: 57 Bewerber, 16 Arbeitgeber, 

Ergebnis: 10 Einstellungen, zahlreiche Praktika


